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Das Tesla ist die magnetische Induktion eines 
homogenen magnetischen Flusses, der eine 
Fläche von 1 m'J senkrecht mit der Stärke 
1 Wb durchsetzt.

d) Spalte 5:
1 T = 1 Wb, m2 = 1 Vs m2 = 1 kg s~2 A-i.

§ 2
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kralt.

Berlin, den 30. Juni 1967 * 1

Der Präsident 
des Deutschen Amtes für Meßwesen und Warenprüfung 

der Deutschen Demokratischen Republik
I. V.: L i n d e n h a y n  

Vizepräsident

Anordnung 
über den Verkehr mit Säuglings-, 

Säuglingsfertig- und Kinderzusatznahrung.

Vom 4. Juli 1967

Zur Sicherung der Bereitstellung einwandfreier und 
qualitativ hochwertiger Säuglings-, Säuglingsfertig- und 
Kinderzusatznahrung nach hygienischen und ernäh
rungsphysiologischen Erfordernissen wird in Durch
führung des § 6 auf Grund des § 27 Abs. 1 wird in Ver
bindung mit § 11 Abs. 1 Ziff. 2 des Lebensmittelgesetzes 
vom 30. November 1962 (GBl. I S. 111) folgendes ange
ordnet:

§ 1
(1) Säuglings-, Säuglingsfertig- und Kinderzusatznah

rung ist innerhalb der festgelegten Umlaufsfristen an
die Verbraucher abzugeben.\

(2) Die Umlaufsfrist ist der Zeitraum vom gekenn
zeichneten Herstellungs-, Abpack- oder Abfülldatum 
bis zur Abgabe an die Verbraucher.

(3) Die Umlaufsfrist ist zusätzlich zu der Kennzeich
nung entsprechend den lebensmittelrechtlichen Be
stimmungen auf der Kleinverbraucher-, Einzelhandels
und Großverbraucherverpackung deutlich sicht- und 
lesbar anzugeben.

§ 2

Für die Säuglings-, Säuglingsfertig- und Kinder
zusatznahrung gelten folgende Umlaufsfristen:

a) Säuglingsnahrung auf Trockenmilchbasis ein
schließlich Babysan 3 Monate

b) Säuglingsferlignahrungi auf Obst- und Gemüse
basis (löffelfertige Breie) 12 Monate

c) Kinderzusatznahrung (trinkfertige Säfte aus Obst
und Gemüse) 12 Monate.

§3
Großhandelsbetriebe dürfen Säuglings-, Säuglings

fertig- und Kinderzusatznahrung an den Einzelhandel 
nur ausliefern, wenn eine Abgabe an die Verbraucher 
nodi' vor Ablauf der Umlaufsfrist gewährleistet ist. Die 
Auslieferung an den Einzelhandel hat bei Säuglings-,

Säuglingsferlig- und Kinderzusatznahrung auf Obst
und Gemüsebasis spätestens 2 Monate sowie auf Trok- 
kenmilchbasis spätestens 1 Monat vor Ablauf der Um
laufsfrist zu erfolgen.

§4
Säuglings-, Säuglingsfertig- und Kinderzusatznah

rung, deren Umlaufsfristen abgelaufen sind, dürfen 
nicht im Einzelhandel angeboten oder verkauft werden.

§5
(1) Säuglings-; Säuglingsfertig- und Kinderzusatznah

rung, deren Umlaufsfrist abgelaufen ist, sind inner
halb von 14 Tagen vom Groß- und Einzelhandel nach
stehendem Verwendungszweck zuzuführen:

a) Säuglingsnahrung auf Trockenmilchbäsis 
einschließlich Babysan:
industrielle oder handwerkliche Verarbeitung (z. B. 
Backwarengewerbe) oder Abgabe an Großver
braucher (z. B. Großküchen)

b) Säuglingsfertignahrung auf Obst- und Gemüse
basis (löffelfertige Breie):
als Zusatznahrung und Beikost für Schulen, Kin
dergärten (nicht für Kinderkrippen)

c) Kinderzusatznahrung aus Obst und Gemüse: 
Großverbraucher (z. B. Großküchen, Sportheime, 
Schulen, Kliniken — ausgenommen Kinderklini
ken).

(2) Säuglings-, Säuglingsfertig- und Kinderzusatznah
rung gemäß Abs. 1 ist von den genannten Einrichtungen 
innerhalb von höchstens 3 Monaten zu verbrauchen.

§ 6
(1) Der Groß- und Einzelhandel hat Säuglings-, Säug- 

lfngsfertig- und Kinderzusatznahrung, deren Umlaufs
frist abgelaufen ist, an die im § 5 Abs. 1 Buchstaben a 
bis c genannten Einrichtungen zu herabgesetzten Prei
sen abzugeben.

(2) Die Preisherabsetzung beträgt bei den im § 5 
Abs. 1 Buchst, а genannten Erzeugnissen (ausgenom
men Babysan) 20% — Buchstaben b und c genann
ten Erzeugnissen 50 % bezogen auf den Einzelhandels
verkaufspreis (EVP). Die Abgabe von Babysan erfolgt 
zum Einzelhandelsverkaufspreis.

(3) Die Preisherabsetzungen gehen zu I.asten des Be
triebsergebnisses bzw. des steuerpflichtigen Gewinnes. 
Sie sind von den Handelsbetrieben mit staatlicher Be
teiligung sowie von den privaten Groß- und Einzel
handelsbetrieben anhand von Rechnungsdurchschriften 
bzw. Kassenzetteln nachzuweisen.

§7
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser 

Anordnung werden nach den §§ 22 bis 25 des Lebens
mittelgesetzes vom 30. November 1962 bestraft.

§S
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 4. Juli 1967

Der Minister 
für Gesundheitswesen

S e f r i n


